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RS OGH 1972/1/26 7Ob12/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1972

Norm

EO §112 Abs1

Rechtssatz

Der Abschluß eines Mietvertrages mit unüblichen Bedingungen (hier Vereinbarung eines Mietzinses, der einen

Bruchteil des zulässigen Mietzinses beträgt, sowie eines Rechtes des Mieters auf Umgestaltung der Wohnung) bedarf

als Maßregel von besonderer Wichtigkeit der Zustimmung des Exekutionsgerichts und ist mangels einer derartigen

Zustimmung nichtig.
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